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Nach der Reform ist vor der  
Reform: Neufassung der 
Landesstiftungsgesetze nötig

Julia Runte

Anders als bei Vereinen oder GmbHs ist 

das Recht der rechtsfähigen Stiftungen 

des Privatrechts in Deutschland aktuell 

zersplittert und unterscheidet sich je 

nach Sitz der Stiftung zum Teil erheblich. 

Durch die fortlaufende Entwicklung von 

unterschiedlichen Auffassungen zu De

tailfragen des Stiftungsrechts ist es bei

spielsweise möglich, dass die Besetzung 

des Vorstandes einer rechtsfähigen Stif

tung mit dem noch lebenden Stifter als 

Alleinvorstand in einem Bundesland 

ohne Weiteres von der Stiftungsaufsicht 

akzeptiert wird, im anderen Bundesland 

dagegen stiftungsrechtlich als unzulässig 

angesehen wird.

Diese lokal mitunter erheblich abwei

chenden stiftungsrechtlichen Positionen 

wurden in den vergangenen Jahren zu

nehmend als hinderlich für das gesamt

gesellschaftlich wünschenswerte Wachs

tum des Stiftungssektors empfunden.  

Die  Vereinheitlichung dieses „rechtlichen 

Flicken teppichs“1) war dementsprechend 

eine Hauptmotivation für die 2021 be

schlossene und zum 1. Juli 2023 in Kraft 

tretende Reform des Stiftungsrechts auf 

Bundesebene.2) 

Vereinheitlichung des rechtlichen 
Flickenteppichs

Damit dieser neue rechtliche Rahmen für 

die mehr als 24 500 rechtsfähigen Stiftun

gen in Deutschland aber tatsächlich die 

gewünschte Vereinheitlichung und Ver

einfachung mit sich bringt, ist es zwin

gend erforderlich, dass die jeweiligen 

Landesstiftungsgesetze nun ebenfalls an

gepasst werden. Die Stiftungsbehörden 

auf Länderebene werden auch nach 

 Umsetzung der Reform weiter für die 

Rechtsaufsicht über rechtsfähige Stiftun

gen zuständig bleiben und somit eine ge

staltende Rolle im Stiftungsrecht spielen. 

Für den Erfolg der Reform kommt es 

 deshalb zwingend darauf an, dass die 

Vereinheitlichung auf Bundesebene nun 

auch in den jeweiligen Landesstiftungs

gesetzen ihren Niederschlag findet.3) 

Dafür sind insbesondere folgende Ele

mente relevant:

Einheitliches Stiftungsaufsichtsrecht für 

alle rechtsfähigen Stiftungen. Dem Ver

nehmen nach wurden und werden in die 

nun anstehenden Gesetzgebungsverfah

ren auch die Landesstiftungsaufsichtsbe

hörden eingebunden. Hier gibt es erste 

Tendenzen, Stiftungsformen wie privat

nützige Stiftungen oder Familienstiftun

gen weitgehend aus der Aufsicht durch 

die Stiftungsaufsichtsbehörden zu entlas

sen. Ziel ist es offenbar, die entsprechen

den Aufsichtsbehörden hier zu entlasten. 

Auch der bereits vorliegende branden

burgische Entwurf für ein neues Stif

tungsgesetz4) schränkt die Aufsicht über 

privatnützige Stiftungen sowie überra

schen derweise auch über Verbrauchsstif

tungen erheblich ein. 

Dies entspricht nicht der Intention des 

Bundesgesetzgebers bei der Reform des 

Stiftungsrechts. Die mitglieder und ge

sellschafterlose Rechtsform Stiftung be

darf vielmehr eines besonderen Schutzes 

durch die Aufsichtsbehörden und zwar 

unabhängig von der konkreten Zweck

verfolgung.5) 

Der Bundesgesetzgeber hat sich hier sehr 

bewusst dafür entschieden, das Konzept 

der gemeinwohlkonformen Allzweckstif

tung auch künftig beizubehalten.6) Damit 

sind im Ergebnis alle Stiftungszwecke, 

die nicht das Gemeinwohl gefährden 

oder nur die Person des Stifters fördern, 

zulässig. Dann besteht aber auch kein 

stichhaltiger Grund dafür, einzelne Stif

tungstypen mit besonderer Zweckset

zung oder einer besonderen Vermögens

struktur von der Aufsicht auszunehmen.7) 

Außerdem entstehen gerade im Bereich 

der Verbrauchsstiftung hier erhebliche 

Unsicherheiten dadurch, dass gar nicht 

abschließend klar ist, wann eine Ver

brauchsstiftung auf Basis des vorliegen

den brandenburgischen Entwurfs von 

der Stiftungsaufsicht ausgenommen wer

den kann. Viele Stiftungen, die in den 

vergangenen Jahren als Verbrauchsstif

tung gegründet worden sind, sind hybri

de Typen, die zwar einen teilweisen Ver

brauch des Stiftungskapitals zulassen, 

gleichzeitig aber auch über ein dauerhaft 

zu erhaltendes Ewigkeitsvermögen ver

fügen. Für diese Stiftungen gilt, dass sie 

nicht als Verbrauchsstiftung im Sinne des 

neuen bundeseinheitlichen Stiftungs

recht einzuordnen sind.8) Offen ist, ob 

„Das Recht der rechtsfähigen Stiftungen des Privatrechts  

ist in Deutschland aktuell zersplittert.“
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der Entwurf aus Brandenburg diese 

Qualifika tion auch in Zusammenhang 

mit Aufsichtsfragen beibehält. Jedenfalls 

überzeugt das Argument der Begrün

dung des brandenburgischen Entwurf 

hier nicht, wo lediglich auf die Kontrolle 

des Finanzamtes als Ersatz für die Stif

tungsaufsicht verwiesen wird. 

Autonomie des Stifterwillens  
wichtig

Für die rechtsfähigen Stiftungen des pri

vaten Rechts in Deutschland sollte es hier 

zu einer einheitlichen Dichte der Kontrol

le durch die Aufsichtsbehörden kommen, 

die in allen Landesstiftungsgesetzen um

gesetzt wird. Andernfalls steht zu be

fürchten, dass Stifterinnen und Stifter 

den Sitz ihrer Stiftung nicht nur nach 

sachlichen Anknüpfungspunkten aussu

chen, sondern auch danach, wie intensiv 

die jeweilige Stiftung nach dem einschlä

gigen Landesrecht kontrolliert wird. Dies 

kann aber nicht im Interesse einer Ver

einheitlichung der rechtlichen Rahmen

bedingungen für Stiftungen liegen.

Achtung der Autonomie des Stifterwil

lens. Genauso wichtig wie eine möglichst 

bundeseinheitliche Form der Kontrolle 

über rechtsfähige Stiftungen ist die Ach

tung der Autonomie des Stifterwillens. 

Soweit hier die Tendenz festzustellen ist, 

neben den ohnehin bestehenden ge

meinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben für 

die Satzungsgestaltung Stifter im Aner

kennungsprozess auf konkrete Formulie

rungen einer stiftungsrechtlichen Mus

tersatzung festzulegen, gilt es zu 

verhindern, dass diese auch aktuell be

reits nicht unproblematische Verwal

tungspraxis Eingang in die jeweilige Lan

desgesetzgebung findet. Auf Basis der 

vom Bundesgesetzgeber verbindlich fest

gelegten rechtlichen Regelungen im BGB 

müssen Stifter frei entscheiden können, 

wie sie Zweckverfolgung, Vermögensbe

wirtschaftung und Binnenstruktur der 

von ihnen gegründeten Stiftung organi

sieren möchten. Dieser Primat des Stifter

willens ist in § 83 BGB n.F. ausdrücklich 

niedergelegt und auch für die Neufas

sung der Landesstiftungsgesetze maß

geblich. 

Es ist deshalb zu begrüßen, wenn die vor

zulegenden Entwürfe für neue landesge

setzliche Regelungen darauf verzichten, 

die den Ländern eingeräumte Option in 

§ 83c Abs. 3 BGB n.F. zu nutzen und den 

temporären Teilverbrauch des Stiftungs

vermögens auf dieser Basis individuellen 

Regelungen zu unterwerfen. 

Abbau von Verwaltungsaufwand für Stif

tungen und ihre Organe. Stiftungen ha

ben sich wie andere gemeinnützige Kör

perschaften auch in den vergangenen 

Jahren mit einem stetigen zunehmenden 

Ausmaß von rechtlichen Verpflichtungen 

konfrontiert gesehen, die den Verwal

tungsaufwand im Einzelfall erheblich 

steigern können. Zu nennen ist hier nicht 

zuletzt auch das Transparenzregister, das 

gerade viele kleinere Stiftungen vor nicht 

unerhebliche administrative Herausfor

derungen stellt. 

Auch wenn es daher durchaus nachvoll

ziehbar ist, dass vor dem Hintergrund 

 einer Förderung von Transparenz und 

Governance auch im gemeinnützigen Be

reich immer wieder der Ruf nach einer 

Pflichtprüfung von Stiftungen durch ei

nen Wirtschaftsprüfer vorgebracht wird, 

ist dies wegen der damit verbundenen 

Kosten jedenfalls für kleinere Stiftungen 

problematisch. Bei der anstehenden Re

form der Landesstiftungsgesetze sollte 

deshalb davon Abstand genommen wer

den, größenunabhängige Pflichten der 

Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer 

für Stiftungen einzuführen.

Ob beziehungsweise inwieweit es dane

ben nach Inkrafttreten des neuen 

Bundes stiftungsrechts noch möglich ist, 

bestimmte Entscheidungen von Stiftungs

organen unter den Vorbehalt der Zustim

mung der Aufsichtsbehörden zu stellen, 

wie es einzelne Landesstiftungsgesetze 

aktuell noch tun, ist fraglich. Um den 

Aufwand der Stiftungen hier künftig zu 

reduzieren, sollte jedenfalls unter Verein

fachungsgesichtspunkten ernsthaft ge

prüft werden, ob hier nicht künftig  

auf entsprechende Vorbehalte verzichtet 

werden kann. 

Mehr Effizienz im Handeln der Verwal

tung beziehungsweise  der Stiftungsauf

Dr. Julia Runte

Rechtsanwältin LL.M., Steuerberaterin und 
Partnerin, Sozietät ESCHE SCHÜMANN 
 COMMICHAU, Mitglied im Beirat des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen,  Hamburg 

Während Vereine und GmbHs ein einheitliches 
rechtliches Rahmenwerk haben, ist das Recht 
der rechtsfähigen Stiftungen des Privatrechts in 
Deutschland laut der Autorin derzeit fragmen-
tiert und unterscheidet sich regional zum Teil 
erheblich. Runte sieht darin ein Hindernis für 
das gesellschaftliche eigentlich wünschenswer-
te Wachstum des Stiftungssektors. Genau in 
einer Vereinheitlichung der Vorgaben habe so-
mit auch die Hauptmotivation für die im Juli 
2023 in Kraft tretende Reform des Stiftungs-
rechts auf Bundesebene gelegen. Allerding ist 
es laut der Autorin für eine Vereinheitlichung 
nun auch zwingend notwendig, dass die jewei-
ligen Landesstiftungsgesetze nun ebenfalls an-
gepasst würden und die Länder die ihnen ver-
bleibenden Spielräume für die Gesetzgebung 
nutzen. Gerade angesichts der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen dieser Zeit 
sollte die Arbeit der Stiftungen laut Runte so-
weit wie möglich vereinfacht werden. (Red.)
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sichtsbehörden. Viele Stiftungen pflegen 

in der Praxis mit den sie beaufsichtigen

den Behörden in den einzelnen Ländern 

durchaus einen kollegialen Umgang, so

dass die Existenz der Stiftungsaufsicht in 

den wenigsten Fällen als Hindernis für 

die eigene Tätigkeit empfunden wird. Al

lerdings ist aktuell festzustellen, dass – 

möglicherweise auch im Vorgriff auf die 

Reform und einen dadurch bedingten 

 erhöhten Arbeitsaufwand – die Bear

beitungszeiten für Anfragen von Stiftun

https://www.linkedin.com/in/dr-julia-runte-742447b3/
https://twitter.com/stiftungstweet
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Umfassender Schutz der Rechtsform Stif

tung als Teil ihres Erfolgsfaktors. Um Stif

tungen nicht zum Spielball sachfremder 

Interessen werden zu lassen, sollte darü

ber hinaus im Zuge der Reform der Lan

desstiftungsgesetze konkret geprüft wer

den, ob Rüge oder sogar Klagerechte 

einzelner Organmitglieder nicht im Rah

men der Gesetzgebung in das jeweilige 

Landesstiftungsrecht aufgenommen wer

den können. Dies wäre ein vergleichswei

se kleiner Schritt, der zu einem echten 

Mehrwert an Schutz für die Rechtsform 

Stiftung führen könnte.10) 

Länderübergreifende Abstimmung 
wünschenswert

Soll die Reform des Stiftungsrechtes ins

gesamt ein Erfolg werden, kommt es nun 

wesentlich darauf an, wie die einzelnen 

Länder die ihnen verbleibenden Spielräu

me für die Gesetzgebung nutzen wer

den. Die zur Verfügung stehende Zeit für 

die Reform der Landesstiftungsgesetze 

ist denkbar knapp. 

Wünschenswert wäre eine länderüber

greifende Abstimmung eines Musters für 

ein Landesstiftungs gesetz, das konse

„Das Primat des Stifterwillens ist auch für die Neufassung  

der Landesstiftungsgesetze maßgeblich.“

gen an die Aufsichtsbehörden sich mehr 

oder weniger flächendeckend verlängern. 

Satzungsänderungsverfahren, die sich 

über einen Zeitraum von mehr als zwölf 

Monaten hinziehen, sind kein Einzelfall.

Prüfung der Klagerechte

Gerade Stiftungen, die nicht gesondert 

rechtlich beraten sind, wäre deshalb sehr 

damit geholfen, wenn bei der anstehen

den Reform der Landesstiftungsgesetze 

verbindlichere Vorgaben für die Bearbei

tungsdauer von Anfragen durch die Stif

tung bei den Aufsichtsbehörden vorgese

hen würden. Es versteht sich von selbst, 

dass dafür eine entsprechende Personal

ausstattung zu schaffen ist. 

Auch darf es im Vorgriff auf das erst ab 

2026 beim Bundesamt für Justiz zu füh

rende Stiftungsregister in der Interims

phase keinesfalls dazu kommen, dass für 

alle oder einzelne Stiftungen keine Ver

tretungsbescheinigungen durch die Auf

sichtsbehörden mehr ausgestellt wer

den.9) Hier sind Übergangsregelungen 

zwingend, um den Stiftungen weiter die 

möglichst reibungslose Teilnahme am 

Rechtsverkehr zu ermöglichen. 

Fußnoten
1)  SchienkeOhletz/JuniusMorawe, BB 2021, 1886 
(1886). 
2)  Umfassend zur Reform s. Orth/Uhl, Stiftungs
rechtsreform 2021, Köln 2021; Hüttemann/Rawert, 
ZIP 2021(S3); Schauhoff/Mehren, NJW 2021, 2993 ff.; 
Gollan, npoR 2021, 277 ff.. 
3)  Dies ist eine zentrale Forderung des Positionspa
piers des Bundesverbands Deutscher Stiftungen zur 
Reform der Landesstiftungsgesetze. Vgl.:https://
www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Ver
band/Wer_Wir_sind/Positionen/Stellungnah 
me_052022_Landesstiftungsgesetze.pdf
4)  www.parlamentsdokumentation.brandenburg.
de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w7/drs/ab_4500/ 
4597.pdf 
5)  Hüttemann/Rawert, ZIP 2021(S3), S. 29 weisen zu 
Recht darauf hin, dass der Bundesgesetzgeber inso
fern abschließend von seiner Regelungskompetenz 
Gebrauch gemacht hat und auf Lockerungen für be
stimmte Stiftungstypen bewusst verzichtet hat. 
6)  Vgl. § 82 BGB n.F.; s. zum Begriff auch statt vieler 
BeckOGK/Roth, 15.3.2021, BGB § 80 Rn. 277283.
7)  Eine Ausnahme gilt insoweit für kirchliche Stif
tungen, die aber der Aufsicht durch entsprechende 
kirchliche Institutionen unterliegen. 
8)  So auch Hüttemann/Rawert, ZIP 2021(S3), S.3.
9)  Zur Rechtsnatur der stiftungsrechtlichen Vertre
tungsbescheinigung vgl. Steffen in npoR 2022, 20 f.
10)  Alternativ sollte dieser Aspekt in Zusammen
hang mit der geplanten Evaluation des neuen 
Rechts auf Bundesebene geprüft werden; vgl. Gol
lan, npoR 2021, 277 (284). 
11)  Hüttemann/Rawert, ZIP 2021(S3), S. 29.

quent den Vereinheit lichungsgedanken 

des Bundesgesetzgebers zu Ende führt. 

Entsprechende Vorschläge liegen bereits 

auf dem Tisch.11) Angesichts der aktuell 

bestehenden erheblichen gesellschaftli

chen Herausforderungen ist es im Inter

esse aller, die Arbeit gerade der gemein

nützigen Stiftungen soweit wie möglich 

zu vereinfachen. Die Reform der Landes

stiftungsgesetze kann hier einen relevan

ten Beitrag leisten. Diese Chance sollte 

nicht ungenutzt bleiben.


